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Satzung der Stadt Baden-Baden über Gebühren für öffentliche Leistungen nach dem 
Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht –Fleischhygiene- und Geflügelfleisch-

hygienegebührensatzung- vom 27. November 20061

 
Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
24. Juli 2000 (Gesetzblatt S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 14. Februar 2006 (GBl. S. 20), in Verbindung mit § 2 a Abs. 7 und § 2 b Abs. 4 
des Gesetzes zur Ausführung des Fleischhygienegesetzes vom 12. Dezember 1994 (GBl. S. 
653, 660), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2004  (GBl. S. 
895, 900), § 3 Abs. 7 und § 4 Abs. 4 des Gesetzes zur Ausführung des Geflügelfleischhygie-
negesetzes vom 6. Dezember 1999 (GBl. S. 623), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 14. Dezember 2004  (GBl. S. 895, 900), sowie §§ 2 und 11 des Kommunalabgaben-
gesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 17. März 2005 (GBl. S. 206) hat der 
Gemeinderat der Stadt Baden-Baden am 27. November 2006 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Kostenpflichtige Tatbestände 

(1) Für öffentliche Leistungen nach dem Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienegesetz 
werden Gebühren und Auslagen nach dieser Satzung erhoben. 

(2) Eine Gebührenpflicht besteht für 

a) die Durchführung der amtlichen Untersuchungen und Kontrollen im Zusammen-
hang mit Schlachttätigkeiten, insbesondere die Schlachttier- und Schlachtgeflügelun-
tersuchung, die Untersuchung des Schlachtgeflügels auf die Nämlichkeit und auf 
Transportschäden, Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchungen einschließlich der Hy-
gieneüberwachung, Probenahme, Beschlagnahme, Nachuntersuchung, Endbeurteilung 
und Tagebuchführung, der Untersuchung auf Trichinen, der Rückstandsuntersuchun-
gen stichprobenweise und bei Verdacht sowie der bakteriologischen Fleischuntersu-
chung, soweit diese zur Endbeurteilung erforderlich sind 

b) Schlachttieruntersuchung bei Haarwild in Gehegen, soweit diese nicht in zeitlichem 
Zusammenhang mit Untersuchungen und Kontrollen nach Buchstabe a) stehen 

c) Rückstandsuntersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan 

d) Überwachung von Fleischsendungen aus anderen Mitgliedstaaten oder anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

e) die Untersuchungen und Kontrollen in Zerlegungs-, Fleischverarbeitungs-, Hack-
fleisch-, Fleischzubereitungs- und Umpackbetrieben, Kühl- und Gefrierhäusern, Groß-
märkten und bei Groß- und Zwischenhändlern 

                                                 
1 Diese Satzung dient auch der Umsetzung der Richtlinie 85/73/EWG des Rates vom 29. Januar 1985 über die Finanzierung der 
Untersuchungen und Hygienekontrollen von frischem Fleisch und Geflügelfleisch (ABl. EG Nr. L 32 S.14) in der Fassung der Richt-
linien 93/118/EG des Rates vom 22. Dezember 1993 zur Änderung der Richtlinie 85/73/EWG über die Finanzierung der Untersu-
chungen und Hygienekontrollen von frischem Fleisch und Geflügelfleisch (ABl. EG Nr. L 340 S.15) und 96/43/EG des Rates vom 
26. Juni 1996 zur Änderung und Kodifizierung der Richtlinie 85/73/EWG zur Sicherstellung der Finanzierung der veterinär- und 
hygienerechtlichen Kontrollen von lebenden Tieren und bestimmten tierischen Erzeugnissen sowie zur Änderung der Richtlinien 
90/675/EWG und 91/496/EWG (ABl. EG Nr. L 162 S.1). 
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f) Untersuchungen auf BSE und Maßnahmen nach der EG-TSE-Ausnahmeverordnung 
in der jeweils geltenden Fassung 

g) sonstige gesetzliche oder von der zuständigen Behörde angeordnete Untersuchun-
gen und Kontrollen 

h) amtliche Bescheinigungen (insbesondere Genusstauglichkeits- und Schlachtbe-
scheinigungen). 

§ 2  

Gebührenschuldner 

Zur Zahlung der Gebühren ist der Schlachtbetrieb, Zerlegungsbetrieb, das Kühl- und Gefrier-
haus oder der Verarbeitungsbetrieb verpflichtet, der die öffentlichen Leistungen veranlasst. 
Die Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchungen bei Hausschlachtungen werden 
beim Tierbesitzer, die Gebühren für die Einfuhruntersuchungen beim Einführer erhoben. 

§ 3 

Höhe der Gebühren 

(1) Die Höhe der Gebühren für die in § 1 Abs. 2 genannten Tatbestände ergibt sich aus dem 
als Anlage zu dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. Das Verzeichnis ist Be-
standteil der Satzung. 

(2) Wird nur die Schlachttier- oder nur die Fleischuntersuchung durchgeführt oder können bei 
Notschlachtungen die Schlachttieruntersuchung und die Fleischuntersuchung nicht im 
sachlich/zeitlich bzw. räumlich/örtlichen Zusammenhang durchgeführt werden, wird die 
Gebühr nach der Anlage zu dieser Verordnung im Verhältnis 20 zu 80 für die Schlachttier- 
und die Fleischuntersuchung aufgeteilt. 

(3) Gebühren werden auch dann erhoben, wenn das zur Untersuchung angemeldete Tier nicht 
bereitsteht oder die Untersuchung aus Gründen, die der Anmeldende zu vertreten hat, 
nicht durchgeführt werden kann. 

§ 4 

Entstehen und Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebühren entstehen mit Beginn der öffentlichen Leistung. 

(2) Die Gebühren und Auslagen werden mit Bekanntgabe der Gebühren- und Auslagenent-
scheidungen an den Schuldner fällig. 

§ 5 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in Kraft. 
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Als Satzung beschlossen vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. November 
2006. Die bundes- und landesrechtlichen Verfahrensvorschriften wurden beachtet.  
 
Baden-Baden, den 27. November 2006 
 
 
 
 
Wolfgang Gerstner 
Oberbürgermeister 
 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Baden-
Baden geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu  
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist. 


